
 

 

 

 

Regeln für den Umgang mit den iPads am Ravensberger Gymnasium 

(Sek 2) 

Für alle Schülerinnen und Schüler des Ravensberger Gymnasiums gelten die folgenden, 

grundlegenden Regeln: 

 Die iPads sind nur für schulische Zwecke bestimmt (dh. keine Spiele spielen, keine 

Nutzung von Social Media, keine privaten Daten oder Fotos speichern). 

 Jede Schülerin und jeder Schüler ist selbst für sein iPad verantwortlich. 

 Das iPad ist jeden Tag aufgeladen (min. 80%) mit zur Schule zu bringen.  

 Die Nutzung der iPads während der Unterrichtszeit erfolgt ausschließlich auf 

Anweisung der Lehrkraft. Es ist jeder Lehrkraft vorbehalten, selbst über Art und 

Umfang der eingesetzten Medien zu entscheiden. 

 Foto-, Audio- und Videoaufnahmen dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft sowie mit 

Einwilligung der Betroffenen gemacht werden. 

 Die iPads dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden (auch nicht an den Freund/ 

die Freundin oder die Geschwister). 

 Es gelten die allgemeinen rechtlichen Grundlagen aus dem Datenschutz-, Urheber- 

und Strafrecht. 

 

 

Bei Zuwiderhandlung greift die Schulordnung bezüglich Nutzung mobiler Geräte (z.B. 

Abgeben im Sekretariat). Hausaufgaben, die eine Nutzung des iPads erfordern, erledige ich 

dann in einer alternativen Form. 

 


